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Gemeinde Reppenstedt, Landkreis Lüneburg 
 
 
BEGRÜNDUNG 
 
 
 
 

1.0 Anlass und Ziel der Planung 
Die Flächen des Plangebietes sind bereits seit mehreren Jahrzehnten bebaut. Ein 
Bebauungsplan existierte bisher nicht. Die ursprüngliche Bebauung wurde auf relativ 
großen Grundstücken realisiert. Im Laufe der Jahrzehnte erfolgte in vielen Bereichen 
eine Verdichtung. Die Baugenehmigungen wurden aufgrund des § 34 BauGB "Zuläs-
sigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile" erteilt. 

Diese Nachverdichtung ist sehr inhomogen und führt zu verschiedenen städtebauli-
chen Problemen (Überlastung der Kanalisation, hohe Verdichtung in zurückliegen-
den Bereichen, Bebauung in 2. Reihe, ungeordnete Erschließung). Insbesondere in 
den letzten Jahren sind zum Teil Gebäude genehmigt worden, die eine hohe Ver-
dichtung und damit auch eine hohe Beeinträchtigung der direkten Nachbarschaft 
zur Folge hatten. Um eine städtebaulich geordnete Entwicklung sicher zu stellen soll 
nun ein einfacher Bebauungsplan (§ 30 BauGB) aufgestellt werden. 

Ziel der Planung ist es unter Wahrung des jeweiligen Gebietscharakters eine städte-
baulich geordnete Verdichtung zu ermöglichen, wobei insbesondere folgende Teil-
ziele angestrebt werden:   

• Möglichst geringe Beeinträchtigung der Nachbarschaft, 
• Wahrung des Siedlungscharakters, 
• Begrenzung der Versiegelung zur Begrenzung des Oberflächenwasserabflus-

ses. 
 
Diese Ziele sollen mit wenigen Festsetzungen, die nur einen Rahmen setzen, gesichert 
werden.  
 

2.0 Planinhalt 
Mit der Festsetzung von Grundflächenzahl (GRZ), Mindestgrundstücksgröße und 
Mindestgrundstücksfläche je Wohneinheit wird ein Rahmen für die Baudichte ge-
schaffen, der eine zu hohe Dichte verhindert, dem Nachbarschutz Rechnung trägt 
und eine flächenhafte Versickerung auf dem jeweiligen Baugrundstück noch 
ermöglicht, vorausgesetzt die Bodenverhältnisse lassen die Versickerung zu.  

Grundsätzlich werden zwei Kategorien von Bauflächen bzw. Baugrundstücken unter-
schieden:  
1. Bebauung in 1. Reihe: Grundstücke/Bauflächen an vorhandenen öffentlichen 

Straßen,  
2. Bebauung in 2. Reihe: Grundstücke/Bauflächen die nur über Stichwege, Über-

fahrtsrechte oder ähnliche Konstruktionen an das öffentliche Verkehrsnetz ange-
schlossen sind. 
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Die Einteilung in die zwei Kategorien kann im Einzelfall schwierig sein, da manchmal 
durch besondere Grundstücksteilungen (kein typisches Pfeifengrundstück) oder eine 
Bebauung in 2. Reihe, aber auf einem Baugrundstück, besondere Situationen vorlie-
gen. Deshalb wird als weiteres Kriterium der Standort des (geplanten) Wohnhauses 
für die Kategoriezuordnung herangezogen. Alle Wohnhäuser, die weiter als 25 m von 
der erschließenden, öffentlichen Straße entfernt liegen, gehören zur Kategorie 2. 

Die unter 2. aufgelisteten Flächen sind wegen des höheren Störpotentials der vorge-
lagerten Nachbarschaft, der schlechten Zuwegung für Feuerwehr und Rettungs-
dienst sowie auch der Müllentsorgung als weniger günstig einzustufen. Zudem wer-
den erfahrungsgemäß die Zufahrten zu den zurückliegenden Bauflächen oftmals 
vollständig versiegelt, so dass zusätzlich Oberflächenwasser anfällt, was im ungünsti-
gen Fall sogar auf die Nachbargrundstücke geführt wird. Aus diesen Gründen gelten 
für die zurückliegenden Flächen geringfügig andere Festsetzungen als für die Flä-
chen der Kategorie 1. 

Die Mindestgrundstücksgröße für Baugrundstücke der Kategorie 1 von 600 m² ist für 
Reppenstedt angemessen. Kleinere Grundstücke sind nur bei einer Doppelhaus- bzw. 
Reihenhausbebauung üblich. In dem Plangebiet existierten ursprünglich jedoch aus-
schließlich freistehende Einfamilienhäuser. Dieser Charakter soll im Wesentlichen bei-
behalten werden, weshalb auch eine Mindestgrundstücksfläche je Wohnung festge-
setzt wird. Diese beträgt 450 m² je Wohneinheit. Eine zweite Wohneinheit (z.B. Dop-
pelhaus) ist also nur zulässig, wenn das Grundstück mindestens 900 m² groß ist.  

Für Grundstücke der Kategorie 2 beträgt die Mindestgrundstücksgröße 700 m². Eine 
Grundstücksteilung eines größeren Grundstückes mit dem Ziel der rückwärtigen Be-
bauung ist nur möglich, wenn die Gesamtgröße 1300 m² beträgt, so dass ein Grund-
stück von 600 m² und ein weiteres zurückliegendes Grundstück von 700 m² entstehen 
kann. Das zurückliegende Grundstück benötigt für die Zuwegung in der Regel bereits 
eine Fläche von ca. 100 m², so dass die eigentlich nutzbare Fläche in etwa ebenfalls 
600 m² beträgt.  

Für die Kategorie 1 wird als GRZ 0,25 festgesetzt. Bei Ausnutzung der Mindestgrund-
stücksgröße von 600 m² ist eine überbaubare Grundfläche von 150 m² möglich, was 
voll dem heutigen Standard entspricht. Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten 
sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 sind bei der GRZ-Ermittlung zwar mitzurech-
nen, der ermittelte GRZ-Wert darf die festgesetzte GRZ (hier 0,25) jedoch um 50 % 
überschreiten (hier 0,375). Die GRZ stellt also sicher, dass deutlich weniger als 50 % 
des Grundstückes versiegelt werden, wodurch die Versickerung des Oberflächen-
wassers ermöglicht wird. 

Für Grundstücke, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung (maßgeblich ist die ALK, 
Stand Jan. 2007) kleiner als 600 m² waren, kann ausnahmsweise eine GRZ von 0,3 
zugelassen werden, wenn sich die neue Bebauung in die Eigenart der Umgebung 
einfügt. Mit dieser Ausnahmeregelung sollen unangemessene Härten vermieden 
werden. Nicht angemessen wäre die Anwendung der Ausnahmeregelung bei nur 
geringfügig unterschrittenen Grundstücksgrößen (z.B. 580 m²). Denn dann wäre trotz 
einer geringeren Grundstücksgröße von 580 m² eine größeres Wohngebäude mög-
lich (0,3 x 580 m² = 174 m²) als bei einem 600 m²  großen Grundstück ((0,25 x 600 m² = 
150 m²). 

Für die Kategorie 2 wird eine GRZ von 0,2 festgesetzt. Bei Ausnutzung der Mindest-
grundstücksgröße von 700 m² ist eine überbaubare Grundfläche von 140 m² möglich, 
was etwas geringer ist als bei der Kategorie 1. Dies ist aber durchaus angemessen, 
da für die zurückliegenden Flächen aus den o.g. Gründen eine geringere Dichte an-
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gestrebt wird. Für Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen 
darf die festgesetzte GRZ von 0,2 um 50 % bis zu 0,3 überschritten werden.  

Das nachfolgende Beispiel soll die GRZ-Festsetzung verdeutlichen:  
Bei einem 700 m² großen Grundstück der Kategorie 2 (GRZ  0,2) können 140 m² für 
das Wohnhaus und zusätzlich für Nebenanlagen, Garage, Stellplatz und Zufahrt 
höchstens 70 m² versiegelt werden. Es ergibt sich eine maximale Gesamtversiege-
lung von höchstens 210 m².   
Auf diesem Grundstück soll ein Wohnhaus mit 120 m² Grundfläche gebaut werden. 
Zusätzlich sollen ein Carport und ein Stellplatz von insgesamt 30 m² entstehen, so 
dass nur noch 60 m² versiegelbare Fläche für die 30 m lange und 4 m breite Zufahrt 
verbleiben. Da jedoch nur zwei je 1,0 m breite Spurbahnen versiegelt werden (30 m x 
2 m = 60 m²), reichen die 60 m² aus.  

An diesem Beispiel wird bereits deutlich, dass für die Bebauung in Kategorie 2 häufig 
die GRZ zum begrenzenden Faktor wird. Dies ist aber gewollt, da in den hinteren Gar-
tenbereichen eine geringere Nutzungsdichte angestrebt wird im Gegensatz zu den 
direkt an den Erschließungsstraßen gelegenen Flächen.   

Wenn sickerfähige Materialien mit einem Abflussbeiwert von mindestens 0,7 verwen-
det werden, wird nur 50 % der versiegelten Fläche auf die GRZ angerechnet. Der 
Abflussbeiwert 0,7 bedeutet, das höchstens 70 % des Wasser abfließen, also 30 % di-
rekt vor Ort versickern. Wenn zum Beispiel eine 80 m² große Zufahrt mit Rasengitter-
steinen hergestellt wird, die einen Abflussbeiwert von mindestens 0,7 besitzen, wer-
den nur 50 % der Fläche, in diesem Falle also 40 m², angerechnet. 

 
Nur in den wenigen Teilflächen 2 werden wegen spezieller Gegebenheiten über-
baubare Flächen durch Baugrenzen festgesetzt. In allen übrigen Bereichen regeln 
sich die überbaubaren Flächen nach § 34 BauGB.  

Im Südwesten des Plangebietes befindet sich zwischen Buchen- und Birkenweg ein 
sehr homogener Baublock. Wegen der Grundstücksgrößen von durchweg 900 bis 
902 m² ist eine Grundstücksteilung nicht möglich, aber durchaus eine zusätzliche 
Wohneinheit. Um nun zu verhindern, dass auf einem ungeteilten Grundstück ein zu-
sätzliches Haus in 2. Reihe entsteht, werden Baugrenzen festgesetzt, die die zurück-
liegenden Gartenflächen dauerhaft von einer Wohnbebauung freihalten und damit 
auch einen wirksamen Nachbarschutz darstellen. Eine zusätzliche Wohneinheit kann 
durch einen Anbau geschaffen werden, so wie es bereits an verschiedenen Stellen 
geschehen ist. Die Baugrenzen sind großzügig bemessen. Der ursprüngliche und ein-
heitliche Charakter des Baublockes wird erhalten. 

Nördlich des Erlenwegs ist eine Grundstücksteilung zum Zwecke der Bebauung in 
zweiter Reihe wegen zu geringer Grundstücksgröße ebenfalls nicht möglich. Hier wird 
aus denselben Gründen zur Freihaltung zurückliegender Gartenflächen eine Bau-
grenze festgesetzt. Nur das auch über den Birkenweg erschlossene Grundstück 
könnte im hinteren Bereich ein zusätzliches Gebäude auf dem ungeteilten Grund-
stück erstellen.  

Der nördliche Baublock zwischen Von-Seelen-Weg und Hasenwinkler Weg erhält 
ebenfalls Baugrenzen, um die zurückliegenden Gartenbereiche dauerhaft von 
Wohnbebauung freizuhalten. Am Von-Seelen-Weg ist eine Grundstücksteilung zur 
Bebauung nicht möglich. Die Grundstücke sind bereits mit relativ großen Häusern 
bestanden, ein weiteres allein stehendes Wohngebäude wäre nicht angemessen. 
Anbauten sind dagegen mit Ausnahme der nördlichen Doppelhäuser (GRZ bereits 
vollständig ausgenutzt) überall möglich. Am Hasenwinkler Weg sind große Grundstü-
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cke vorhanden, die zum Teil eine Grundstücksteilung mit Erstellung eines weiteren 
Hauses zulassen. Im Interesse des Nachbarschutzes soll jedoch eine Bautiefe von 35,0 
m nicht überschritten werden.  

Östlich des Hasenwinkler Weges liegt eine besondere Situation vor. An der Gemein-
degrenze von Reppenstedt liegen zum Teil sehr große Grundstücke. Vereinzelt sind 
bereits Gebäude in der 3. Reihe entstanden. Die Erschließung erfolgt über privat-
rechtliche Regelungen. Im nördlichen Bereich wäre eine rückwärtige Bebauung 
denkbar, wenn ein qualifizierter Bebauungsplan aufgestellt würde um die städtebau-
lich Ordnung, insbesondere bezüglich der Erschließung, zu gewährleisten. Dies ist mit 
diesem einfachen Bebauungsplan nicht zu erreichen. Deshalb werden die Randbe-
reiche als private Grünfläche festgesetzt, wodurch eine weitere Wohnbebauung auf 
diesen Flächen ausgeschlossen wird. Die privaten Grünflächen haben die Zweckbe-
stimmung "Hausgarten". Für Hausgärten typische Nebengebäude (z.B. Schuppen für 
Gartengeräte) sind im Bereich der Grünfläche damit zulässig.  

In den zum Hasenwinkler Weg gelegenen Bereichen kann im Rahmen dieses Be-
bauungsplanes eine weitere Verdichtung erfolgen. Hier ist die Erschließung gesi-
chert. Die Eigentümer sollten aber bedenken, dass zu einem späteren Zeitpunkt 
durch die Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplanes auch die rückwärtigen 
Flächen zu Wohnbauland entwickelt werden könnten. Dafür wäre eine Zuwegung 
frei zu halten. Auch auf den südlichen Flächen werden im hinteren Grundstücksbe-
reich private Grünflächen festgesetzt, um einen Abstand zu den angrenzenden 
Baumbestand zu erhalten. Wegen der Grundstücksgröße kommt auch hier keine 
Grundstücksteilung in Frage.   

Eine weitere private Grünfläche erfasst die rückwärtigen Flächen im nördlichsten 
Baublock des Plangebietes am Birkenweg. Diese zum Teil für Natur und Landschaft 
relativ wertvollen Flächen eignen sich nur eingeschränkt für eine Bebauung. Wenn 
eine Bebauung dieser Teilbereiche vom Eigentümer gewünscht wird, ist die Ge-
meinde bereit, eine Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 2 bzw. Nr. 3 zu erstellen. 

Eine besondere Fläche stellt die Teilfläche 1 dar. Sie grenzt direkt an das Bebau-
ungsplangebiet Nr. 26 "Alter Sportplatz". Es ist vorgesehen hier eine Bebauung ana-
log zu diesem Bebauungsplan zu realisieren. Auch die Erschließung wird aus dem 
Bebauungsplangebiet von Norden erfolgen. Die wesentlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplans Nr. 26 zur baulichen Nutzung, werden in der Festsetzung 3.0 dieses 
Bebauungsplanes übernommen, gelten aber nur für die Teilfläche 1. Die Festsetzun-
gen unter 2.0 zur baulichen Nutzung gelten für die Teilfläche 1 nicht.  

 

 

 

Der Rat der Gemeinde Reppenstedt beschließt die vorstehende Begründung. 

 

Reppenstedt, den 13.10.2008 

        
  Gez.  S. Stille 
...........................................                                    
Gemeindedirektorin                                                           Siegel 

 


